
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/1/27 3Ob293/98d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1999

Norm

EO §41 Abs2

EO §78

ZPO §528 Abs1 A

Rechtssatz

Der Lösung der Frage, ob Überdeckung vorliegt, kommt keine erhebliche Bedeutung zu, weil sie nur für den Anlaßfall

von Interesse ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 293/98d

Entscheidungstext OGH 27.01.1999 3 Ob 293/98d
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